
 

 

STRUNZ  ALTER  
  RECHTSANWÄLTE 

Zschopauer Straße216  09126 Chemnitz  Tel. (03 71) 5 35 38 00  Fax (03 71) 5 35 38 88  E-Mail kanzlei@strunz-alter.de  www.strunz-alter.de 

 

Kanzlei-Forum 

 AAAuuusssgggaaabbbeee   SSSeeepppttteeemmmbbbeeerrr   222000111777 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

Wohnungseigentumsrecht 
 

Aktuelles zur Wohnungseigentümerver-

sammlung 

Arbeitsrecht 
 

Arbeitsrechtliche Besonderheiten im Ausbil-

dungsverhältnis 

Mietrecht 
 

Nutzungsentschädigung nach § 546 a Abs. 1 

BGB – Was sollte der Vermieter beachten? 

Versicherungsrecht 
 

Die Haftung und Versicherung des WEG-

Verwalters für den baulichen Zustand 

Subventionsrecht/Fördermittel 
 

Ankündigung von Subventionen 

Kooperationspartner stellen sich vor 
 

Gursch & Schmidt GmbH Assekuranzmakler 

In eigener Sache 
 

Achtung Verjährung droht! 

 

Seminarangebote 

 

Wohnungseigentumsrecht 
 

Aktuelles zur Wohnungseigentümerver-

sammlung 

 
Der bestellte Verwalter hat mindestens einmal 

jährlich zur Versammlung zu laden. Inwieweit 

er Zusatzvergütungen für weitere Versamm-

lungen erhält, ist abhängig von einer wirksa-

men Vereinbarung im Verwaltervertrag und ob 

er die Notwendigkeit einer weiteren Versamm-

lung zu vertreten hat.  

 

In der Einladung sind sämtliche Beschlussge-

genstände so zu bezeichnen, dass die Eigentü-

mer sich ein Bild vom Inhalt des TOP machen 

und entscheiden können, ob sie selbst teilneh-

men oder einen Dritten bevollmächtigen wol-

len, ggf. welche Weisungen sie ihm erteilen 

möchten oder ob die Versammlung für sie gar 

kein Interesse hat. Je komplexer oder unbe-

kannter der Beschlussgegenstand ist, umso 

ausführlicher muss der Verwalter beschreiben 

 

 

 

 

 

 

 

 

oder erläutern, was beraten werden soll. Ggf. 

sind Entwürfe oder Angebote im erforderli-

chen Umfang mit als Anlage zu versenden. Ist 

eine Beschlussfassung unverzichtbar, weil 

z. B. Schäden am Gemeinschaftseigentum 

drohen, wenn die Sanierung nicht unverzüglich 

beschlossen wird, hat der Verwalter auf ent-

sprechende Erfordernisse und Haftungsfolgen 

hinzuweisen, BGH Az. V ZR 9/14. Vorformu-

lierte Beschlusstexte sollten nicht versandt 

werden, da bei Änderungen in der Versamm-

lung für Stimmrechtsvertreter nicht ersichtlich 

ist, ob der Beschluss in der Änderungsfassung 

noch von der Weisung des vertretenen Eigen-

tümers gedeckt ist.  

 

Beschlüsse widersprechen den Grundsätzen 

ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn z. B.: 

 

• bei Instandsetzungsarbeiten nicht mindes-

tens 3 Vergleichsangebote eingeholt wor-

den sind, AG Dortmund Az. 513 C 22/15; 

• der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit ver-

letzt wird, LG Düsseldorf Az. 25 S 56/10 

(gemeinsame Versammlung mehrerer 

WEGs); Teilnahme durch Bevollmächtig-

ten und Vertretenen gleichzeitig, LG 

Karlsruhe Az. 11 S 118/14; 

• der Instandsetzungsbeschluss nicht zu-

gleich die Kostenfrage regelt, LG Frank-

furt a. M. Az. 2-09 S 99/14. 

 

Beschlüsse sind anfechtbar durch Erhebung 

einer Anfechtungsklage beim Amtsgericht 

binnen eines Monats ab Beschlussfassung, sie 

müssen binnen zwei Monaten ab Beschlussfas-

sung begründet werden, § 46 WEG. Gründe, 

die in dieser Frist nicht vorgetragen sind, kön-

nen nicht mehr in der Klage berücksichtigt 

werden. Die Versendung des Protokolls ist 

grds. nicht mehr erforderlich, da die Be-

schlusssammlung unverzüglich nach der Ver-

sammlung zu aktualisieren und jederzeit ein-

sehbar ist, LG Dortmund Az. 1 S 178/13 (Aus-

nahme: Vereinbarung, Vertrauensschutz wegen 

bisheriger Handhabung). 

 

Die Rüge des jeweiligen Verstoßes in der Ver-

sammlung durch den Anfechtenden ist nach 

herrschender Ansicht nicht Klagevorausset-

zung, einige wenige Gerichte weichen neuer-
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dings von dieser bisher einhelligen Rechtsan-

sicht ab, vgl. AG Wismar Az. 2 C 643/15 

WEG; LG Düsseldorf Az. 25 S 56/10. 

 

Nichtige Beschlüsse müssen nicht angefochten 

werden, sie sind ohne Weiteres unwirksam. 

Unbestimmte Beschlüsse oder solche ohne 

Beschlusskompetenz gehören dazu. Fälle feh-

lender Beschlusskompetenz sind bspw.: 

• Beschluss über Sondereigentum, BGH 

Az. V ZR 176/10;  

• Einräumung von Sondernutzungsrechten; 

BGH Az. V ZB 58/99; V ZR 96/16 

• Tätigkeitspflichten von Sondereigentü-

mern (z. B. Hausreinigung), BGH Az. V 

ZR 193/09; 

• Beschlüsse zu Lasten ausgeschiedener 

Eigentümer, BGH Az. V ZR 113/11; 

• grundlegende zukünftige Änderung der 

Kostenverteilung für Baumaßnahmen, 

BGH Az. V ZR 162/10, oder für Rückla-

ge, BGH Az. V ZR 202/09;  

• Veräußerung / Belastung von Grund-

stücksteilen, BGH Az. V ZR 103/12; 

• nochmalige Beschlussfassung über bereits 

beschlossene Hausgeldrückstände, BGH 

Az. V ZR 147/11; 

• Vergemeinschaftung der Abnahme des 

Gemeinschaftseigentums, LG München 

Az. 36 S 17586/15 WEG; 

• Begründung erstmaliger Zahlungspflich-

ten zu Lasten eines SE, BGH Az. V ZR 

225/11; 

• Handlungspflichten von Mietern oder Ab-

schluss von Versicherungsverträgen durch 

einzelne Sondereigentümer, LG Dresden 

Az. 2 T 407/12;  

• Beschlüsse einer Untergemeinschaft über 

Angelegenheiten, die auch die Gesamt- 

oder andere UG betreffen (sofern über-

haupt getrennte Stimmkreise vereinbart 

sind), LG Hamburg Az. 318 S 74/15; LG 

München Az. 1 S 7364/16 WEG;  

• Beschlusskompetenz für einen Grund-

stückserwerb kann bestehen, wenn dies 

der Verwaltung dient (z. B. zur Nutzung 

als Parkplatz), BGH Az. V ZR 75/15;  

• auch für eine Kreditaufnahme besteht 

grds. Kompetenz, BGH Az. V ZR 251/11 

(Achtung: Belehrungspflichten des Ver-

walters).  

 

Unbestimmt ist ein Beschluss, wenn ein Vor-

gang nicht konkret genug beschrieben ist, so 

dass ein Dritter nicht ohne Zuhilfenahme 

fremder Personen den Inhalt bestimmen kann. 

Sind Beschlüsse z. B. über Baumaßnahmen 

oder über die Jahresabrechnung sehr umfang-

reich, kann auf eine konkrete Anlage ausdrück-

lich Bezug genommen werden, das Dokument 

muss aber durch Anheftung an das Protokoll 

oder Aufbewahrung in einem bestimmten An-

lagenordner und die Inbezugnahme im Be-

schlusstext zweifelsfrei bestimmbar sein, BGH 

Az. V ZR 104/15; AG Dortmund Az. 514 C 

40/15.  

 

Ein Beschluss ist auch nicht existent, wenn 

sein Zustandekommen nicht festgestellt und 

verkündet worden ist; BGH Az. V ZB 10/01.  

 

Die Beschlussfähigkeit ist für jeden Tagesord-

nungspunkt gesondert zu prüfen, da Personen 

den Saal während der Veranstaltung verlassen 

oder betreten können und weil der Verwalter 

für einzelne TOP wegen Interessenkollision an 

der Ausübung von Stimmrechtsvollmachten 

gehindert sein kann, AG Weimar Az. 5 C 

839/11. Fehlende Beschlussfähigkeit führt 

jedoch nur zur Anfechtbarkeit, BGH Az. V ZR 

116/15.  

 

 

 

Noreen Walther 

Rechtsanwältin 

______________________________________ 

 

Arbeitsrecht 
 

Arbeitsrechtliche Besonderheiten im 

Ausbildungsverhältnis 

 
Begründung des Ausbildungsverhältnisses 

 

Ein Berufsausbildungsverhältnis wird durch 

Abschluss eines Berufsausbildungsvertrages 

(§ 10 Abs. 1 BBiG) zwischen dem Ausbilden-

den und dem Auszubildenden begründet. 

Durch einen Berufsausbildungsvertrag ver-

pflichtet sich der Ausbildende, den Auszubil-

denden in einem bestimmten Ausbildungsberuf 

auszubilden und der Auszubildende verpflich-

tet sich zum Lernen in diesem Ausbildungsbe-

ruf. 

 

Minderjährige bedürfen zur Begründung eines 

Ausbildungsvertrages der Vertretung durch 

ihren gesetzlichen Vertreter. Ein Berufsausbil-

dungsvertrag kann auch formlos abgeschlossen 

werden, sollte jedoch immer schriftlich abge-

schlossen werden, um bei Streitigkeiten einen 

entsprechenden Nachweis über die getroffenen 

Regelungen zu haben. 
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Dauer des Ausbildungsverhältnisses 

 

Die Ausbildungsdauer soll dabei nach § 5 Abs. 

1 Nr. BBiG nicht mehr als drei und nicht kür-

zer als zwei Jahre dauern. Das Ausbildungs-

verhältnis verlängert sich bei Nichtbestehen 

der Abschlussprüfung auf Verlangen des Aus-

zubildenden bis zur nächstmöglichen Wieder-

holungsprüfung, höchstens um ein Jahr. Ent-

sprechendes gilt, wenn der Auszubildende an 

der ersten Prüfung krankheitsbedingt nicht 

teilnehmen kann. Die Verlängerung tritt auch 

dann ein, wenn mit Sicherheit zu erwarten ist, 

dass der Auszubildende auch die Wiederho-

lungsprüfung nicht bestehen wird. 

 

Nach § 20 Abs. 1 BBiG beginnt ein Berufs-

ausbildungsverhältnis mit einer Probezeit, 

welche mindestens einen Monat und höchstens 

vier Monate dauern darf. 

 

Die Pflichten des Ausbildenden bestehen in der 

Ausbildung gem. § 14 BBiG, dem Auszubil-

denden nach § 15 Satz 1 BBiG die Teilnahme 

am Berufsschulunterricht und an den Prüfun-

gen freizustellen und die Ausbildung nach dem 

§ 17 – 19 BBiG angemessen zu vergüten.  

 

Die Pflichten des Auszubildenden bestimmen 

sich nach § 13 BBiG, wonach der Auszubil-

dende insbesondere sich zu bemühen hat, die 

berufliche Handlungsfähigkeit zu erwerben, 

die zum Erreichen des Ausbildungsziels erfor-

derlich ist. 

 

Beendigungsmöglichkeiten des Ausbil-

dungsverhältnisses 

 

Das Ausbildungsverhältnis kann aus unter-

schiedlichen Gründen beendet werden. Als 

Beendigungsgründe kommen insbesondere in 

Betracht die Beendigung durch Zeitablauf, die 

Beendigung aufgrund bestandener Abschluss-

prüfung, die Kündigung oder ein Aufhebungs-

vertrag. 

 

Im Rahmen der Beendigung des Ausbildungs-

verhältnisses durch eine Kündigung muss diese 

schriftlich erfolgen. Dabei kann in der Probe-

zeit das Ausbildungsverhältnis von beiden 

Seiten jederzeit ohne Einhalt einer Kündi-

gungsfrist gekündigt werden. 

 

Nach Ablauf der Probezeit kann der Auszubil-

dende unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 

von vier Wochen das Ausbildungsverhältnis 

kündigen, wenn er die Berufsausbildung auf-

geben oder sich für eine andere Berufstätigkeit 

ausbilden lassen will. 

 

Nach Ablauf der Probezeit kann das Ausbil-

dungsverhältnis nur „aus wichtigem Grund“ (§ 

22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG) – unter Einhaltung der 

Zweiwochenfrist gem. § 22 Abs. 4 BBiG – 

gekündigt werden.  

 

Der Begriff des wichtigen Grundes liegt vor, 

„wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer 

dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller 

Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung 

der Interessen beider Vertragsteile die Fortset-

zung des Berufsausbildungsverhältnisses zum 

Ablauf der Ausbildungszeit nicht zugemutet 

werden kann“. 

 

Dabei ist in der Regel vorher eine Abmahnung 

notwendig, um eine arbeitgeberseitige Kündi-

gung aus wichtigem Grund erfolgreich durch-

setzen zu können. Dabei sind wichtige Gründe 

z. B. Vermögensdelikte gegen das Ausbil-

dungsunternehmen wie Diebstahl, Betrug, etc., 

Nichterfüllung der Lernpflichten. 

 

 

 

 
 

 

 

Insoweit dann der Auszubildende im Falle 

einer fristlosen Kündigung die dreiwöchige 

Klagefrist verstreichen lässt, wird die Kündi-

gung wirksam. 

 

Nach Beendigung des Ausbildungsverhältnis-

ses besteht grundsätzlich kein Anspruch des 

Auszubildenden in ein Arbeitsverhältnis über-

nommen zu werden. 

 

 

 

René Illgen 

Rechtsanwalt 
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Mietrecht 

 

Nutzungsentschädigung nach § 546 a 

Abs. 1 BGB – Was sollte der Vermieter 

beachten? 

 
Häufig gibt der Mieter trotz Beendigung des 

Mietvertrages die Mietsache nicht oder in ei-

nem nicht ordnungsgemäßen Zustand an den 

Vermieter zurück. In diesem Fall stellt sich für 

den Vermieter die Frage, ob und in welcher 

Höhe er von dem ehemaligen Mieter eine Ent-

schädigung für die Zeit bis zur tatsächlichen 

Herausgabe verlangen kann. Der Gesetzgeber 

hat die Antwort in § 546 a Abs. 1 BGB gege-

ben. 

 

Ein Anspruch auf Nutzungsentschädigung 

nach § 546 a Abs. 1 BGB setzt voraus, dass 

zwischen dem Vermieter und Mieter ein wirk-

sames Mietverhältnis bestanden hat und dieses 

wirksam beendet worden ist. Zudem muss der 

Mieter die Mietsache dem Vermieter vorent-

halten. 

 

Vorenthaltung der Mietsache 

 

Eine Vorenthaltung i. S. d. § 546 a Abs. 1 

BGB liegt nur vor, wenn der Mieter seine Ver-

pflichtung zur Rückgabe der Mietsache nicht 

erfüllt und der Vermieter und das Unterlassen 

der Herausgabe dem Willen des Vermieters 

widerspricht. Beide Voraussetzungen können 

in der Praxis problematisch sein. 

 

Seine Rückgabeverpflichtung erfüllt der Mieter 

nur, wenn er den Besitz an der Mietsache voll-

ständig aufgibt und dem Vermieter unmittelba-

ren Besitz daran verschafft, d. h. der Vermieter 

wieder uneingeschränkt über die Mietsache 

verfügen kann. In der Praxis stellt der Vermie-

ter häufig bei der Abnahme der Wohnung fest, 

dass der Mieter die Wohnung nicht vollständig 

beräumt hat. Befinden sich nur noch einzelne 

Gegenstände in der Wohnung und übergibt der 

Mieter dem Vermieter alle Schlüssel, hat der 

Mieter seine Rückgabepflicht – wenn auch 

schlecht – erfüllt, so dass kein Vorenthalten 

vorliegt. Hat der Mieter jedoch in größerem 

Umfang Sachen in der Wohnung zurückgelas-

sen, muss immer im konkreten Einzelfall beur-

teilt werden, ob es sich nur um eine Teilräu-

mung handelt, oder ob der Mieter seine Rück-

gabeverpflichtung nur schlecht erfüllt hat.  

 

Zudem muss der Mieter zur Erfüllung seiner 

Rückgabepflicht nicht nur die Wohnung be-

räumen, sondern grundsätzlich dem Vermieter 

auch alle ihm überlassenen und von ihm be-

schafften Schlüssel übergeben. Behält der Mie-

ter noch einzelne Schlüssel – um z. B. um die 

noch verbliebenen Gegenstände aus der Woh-

nung zu entfernen – bekundet aber gegenüber 

dem Vermieter, den Besitz an der Wohnung 

aufzugeben, so hat er seine Rückgabeverpflich-

tung erfüllt und es liegt kein Vorenthalten der 

Mietsache vor. 

 

Selbst wenn der Mieter jedoch seine Rück-

gabeverpflichtung nicht erfüllt, liegt ein Vor-

enthalten der Mietsache nur dann vor, wenn 

der Vermieter auch den Willen zur Rücknahme 

der Mietsache hat. Der Bundesgerichtshof hat 

in seinem Urteil vom 12.07.2017 nochmals 

bestätigt, dass dieser Rückerlangungswille des 

Vermieters fehlt, wenn der Vermieter die Kün-

digung des Mieters für unwirksam hält und 

daher vom Fortbestand des Mietverhältnisses 

ausgeht, BGH, Urteil vom 12.07.2017, Az.: 

VIII ZR 214/16. Wenn der Vermieter den 

Mietvertrag nicht als beendet ansieht, will er 

eine Räumung nicht verlangen und die Mietsa-

che gerade nicht zurücknehmen. Es ist nicht 

erforderlich, dass der Vermieter die Rücknah-

me der Mietsache kategorisch ablehnt. Es ist 

unerheblich, ob der Mieter seinerseits seine 

Rückgabeverpflichtung erfüllt hat. Macht der 

Vermieter später einen Anspruch gegen den 

Mieter auf Zahlung von Nutzungsentschädi-

gung nach § 546 a Abs. 1 BGB geltend, genügt 

dies nicht, um nun einen Rücknahmewillen des 

Vermieters anzunehmen.  

 

Der Rücknahmewille des Vermieters fehlt 

auch dann, wenn der Vermieter die Rücknah-

me der Mietsache ablehnt, weil sich nach sei-

ner Meinung die Mietsache nicht in einem 

vertragsgemäßen Zustand befindet, der Ver-

mieter die Rückgabe vereitelt, der Vermieter 

sein Vermieterpfandrecht ausübt und so den 

Mieter an der Beräumung der Mietsache hin-

dert, der Vermieter dem Mieter die Mietsache 

wieder überlässt, um Schönheitsreparaturen 

auszuführen oder der Vermieter trotz eines 

vollstreckbaren Räumungstitels über einen 

längeren Zeitraum keine Vollstreckungsmaß-

nahmen unternimmt. 

 

Höhe der Entschädigung 

 

Besteht der Anspruch auf Nutzungsentschädi-

gung nach § 546 a Abs. 1 BGB, kann der Ver-

mieter von seinem ehemaligen Mieter die ver-

einbarte, zuletzt geschuldete Miete einschließ-

lich der Betriebskosten verlangen, da die Ver-
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einbarung der Parteien über die Zahlung von 

Betriebskosten faktisch fort gilt.  

 

Der Vermieter ist jedoch auch berechtigt, die 

ortsübliche Miete, d. h. die bei Neuabschluss 

eines Mietvertrages ortsübliche Miete vom 

ehemaligen Mieter zu verlangen, wenn diese 

höher als die vertraglich geschuldete Miete ist. 

Nicht maßgeblich ist die ortsübliche Ver-

gleichsmiete i. S. d. § 558 Abs. 2 BGB, vgl. 

BGH, Urteil vom 18.01.2017, Az.: VIII ZR 

17/16. Die Beweislast für die Anspruchshöhe 

trägt dabei der Vermieter. 

 

Empfehlung 

 

Beendet der Mieter den Mietvertrag und hat 

der Vermieter Zweifel an der Wirksamkeit der 

Kündigung, sollte er diese bei Zugang der 

Kündigung prüfen lassen, damit er nicht irr-

tümlicherweise eine Rückgabe der Wohnung 

ablehnt und so seinen Anspruch auf Nutzungs-

entschädigung vereitelt. Wenn der Vermieter 

zum Abnahmetermin feststellt, dass die Woh-

nung nicht vollständig beräumt oder sich nicht 

in einem vertragsgemäßen Zustand befindet, 

sollte er ebenfalls genau prüfen und sich ggf. 

Rechtsrat einholen, ob er dennoch zur Rück-

nahme der Wohnung verpflichtet ist und nur 

der Mieter seine Rückgabeverpflichtung 

schlecht erfüllt hat. 

 

 

Jana Wegert 

Rechtsanwältin 

______________________________________ 

 

Versicherungsrecht 

 

Die Haftung und Versicherung des 

WEG-Verwalters für den baulichen Zu-

stand 
 

Der Wohnungseigentumsverwalter ist erhebli-

chen Haftungsrisiken hinsichtlich seiner 

Pflichten für den baulichen Zustand der Woh-

nungseigentumsanlage aufgrund von hohen 

Schadenssummen ausgesetzt. 

 

Die Haftung erstreckt sich insbesondere ge-

genüber der Wohnungseigentümergemein-

schaft und den einzelnen Wohnungseigentü-

mern, aber auch gegenüber Dritten wie z. B. 

Mietern, Grundstücksnachbarn oder Besu-

chern. 

 

Besondere Bedeutung erlangen diese Haf-

tungsprobleme, wenn der Verwalter selbst für 

die Verkehrssicherung aus dem Verwalterver-

trag in der Pflicht steht.  

 

In der Verwalterpraxis treten dabei folgende 

Fälle auf:  

 

• Verjährung von Gewährleistungsansprü-

chen 

• Auftreten oder Ausweitung von Feuchtig-

keitsschäden 

• Überwachung der Durchführung von bau-

lichen Maßnahmen 

• Unterlassen von Hinweisen zu Baumän-

geln und Schäden am Objekt und Grund-

stück 

 

Möglichkeiten der Absicherung durch Ver-

sicherungen der Gemeinschaft und des 

Verwalters 

 

Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversiche-

rung: 

 

Diese Versicherung ist durch die Eigentümer-

gemeinschaft im Rahmen der ordnungsgemä-

ßen Verwaltung nach § 21 WEG abzuschlie-

ßen. 

 

Entsprechend der AVB dieser Versicherung ist 

der Verwalter eingeschlossen, soweit es sich 

um Haftungsfälle gegenüber Dritten handelt, 

die sich aus dem Zustand des Gemeinschafts-

eigentums ergeben.  

 

Ausgenommen von diesem Versicherungs-

schutz sind Schäden am Gemeinschafts- und 

Sondereigentum. 

 

Sachversicherung:  

 

Reguliert werden Schäden am Gemeinschafts- 

und Sondereigentum in aller Regel durch Feu-

er, Leitungswasser und Elementargefahren. 

 

Soweit der Verwalter für den Eintritt des 

Schadensereignisses haftbar ist, kann der Ver-

sicherer beim Verwalter Rückgriff nehmen. 

Dies ist begründet im § 86 VVG, da der Er-

satzanspruch gegenüber dem Verwalter auf 

den Versicherer übergeht. 

 

Betriebshaftpflicht des Verwalters:  

 

Abgesichert ist das Verwaltungsunternehmen 

mit seinen Mitarbeitern gegen Haftpflichtan-
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sprüche, die aus der Verwaltertätigkeit erhoben 

werden.  

 

Entscheidend für den Eintritt der Versicherung 

sind die konkreten Angaben des versicherten 

Risikos im Versicherungsschein.  

 

Nicht versichert sind primäre Vermögensschä-

den und Schäden aus vorsätzlichen und wider-

rechtlichen Handlungen. 

 

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung:  

 

Diese Versicherung sichert den Verwalter ge-

gen ausschließliche Vermögensschäden ab, die 

keine Folgen von Personen- oder Sachschäden 

sind.  

 

Um Deckungslücken zu vermeiden, ist eine 

Kombination von Betriebshaftpflicht- und 

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 

sinnvoll.  

 

Zu beachten sind auch die vertraglich verein-

barten Risikoausschlüsse, wie z. B. Pflichtwid-

rigkeits-, Erfüllungs- und Abwicklungsklau-

seln. 

 

 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Einfüh-

rung von Berufszulassungsregelungen für Im-

mobilienverwalter wird der Versicherungsab-

schluss zur Pflicht und Voraussetzung für die 

Zulassung zur Ausübung der Verwaltertätig-

keit entsprechend § 34 c Gewerbeordnung. 

 

 

Dietmar Strunz 

Rechtsanwalt  

______________________________________  
 

Subventionsrecht/Fördermittel 
 

Ankündigung von Subventionen 
 

Nach einer Mitteilung des Bundes (BT-Drs. 

18/13456) vom 06.09.2017 und dem aktuellen 

Subventionsbericht des Bundesfinanzministe-

riums wird es künftig zu verstärkten Subven-

tionen in Form von Finanzhilfen und Steuer-

vergünstigungen geben. Dies soll bis 2018 

realisiert werden, wobei die Gesamtsumme aus 

2015 mit 20,9 Mrd. EUR auf 25,2 Mrd. EUR 

bis dahin ansteigen soll. 

 

So ist hauptsächlicher Grund der Erhöhung 

auch die energetische Gebäudesanierung, vor 

allem durch die KfW-Förderbank auf einen 

Betrag in Höhe von 1.794 Mio. EUR im Jahr 

2018. Ein Augenmerk hierbei wird auch auf 

die Anpassung der veränderten Bedarfe und 

den demografischen Wandel gelegt (BT-Drs. 

18/13456, Seite 41). Für die bekannten Pro-

gramme zur CO2-Gebäudesanierung sowie die 

Energieeinsparverordnung in Verbindung mit 

zinsverbilligten Darlehen einschließlich Inves-

titions- und Tilgungszuschüssen seit 2011/ 

2014 soll es nunmehr verstärkte Instrumente 

und weitere Erleichterungen im Antrags- und 

Genehmigungsverfahren geben. Ziel des Bun-

des ist es, vermehrt und möglichst viele Eigen-

tümergruppen eine energieeffizientere Wasser- 

und Abwasserversorgung, in Barrierefreiheit 

und vor allem in die Stärkung von nachhaltiger 

Stadtentwicklung einzubeziehen. 

 

In diesem Jahr sollen die bekannten Maßnah-

mepläne (z. B. Stadtumbau Ost-West, Soziale 

Stadt, Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, Städ-

tebaulicher Denkmalschutz) erstmals teilweise 

zusammengeführt und um das Programm „Zu-

kunft Stadtgrün“ ergänzt werden. Ziel des För-

derausbaus wird zusätzlich die Sanierung, die 

Anlage und der Ausbau städtischer Grün- und 

Freiflächen in einem Gesamtrahmen zu kon-

zentrieren. Hierbei liegt nun auch ein Fokus 

auf der Gewährung von Mitteln auch auf pri-

vate Endempfänger, die diese Förderung für 

Mehraufwendungen im öffentlichen Interesse 

nutzen können. 

 

Ein weiterer Bestandteil des Subventionsaus-

baus stellt der Soziale Wohnungsbau dar. Die 

hierfür eingeplante Erhöhung dient investiven 

Zwecken und darf von den Bundesländern in 

eigener Verantwortung vergeben werden. 

 

Insgesamt gibt der Bund an, dass die Finanz-

hilfen im Wohnungswesen im Jahr 2017 be-

reits auf 15,3 % ansteigen sollen (im Vorjahr 

13,2 %). Im Städtebau bewegt sich der Anteil 

derzeit bei 9,8 %. 
 

Daher empfehlen wir Ihnen, künftig nicht nur 

bei der Projektplanung, sondern auch bei Ver-

handlung von Darlehensverträgen oder der 

Beantragung von Fördermitteln auf die Einbe-

ziehung bzw. Berücksichtigung der grundsätz-

lich verstärkten Subventionen des Bundes und 

der Länder zu achten und auch einzufordern. 

Inwieweit etwaige Bescheide oder Vertragsun-

terlagen die o. g. Neuerungen bereits beinhal-

ten, bleibt abzuwarten. 
 

 

Sebastian Tempel 

Rechtsanwalt 
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Kooperationspartner stellen  

sich vor 

 

 
 

Gursch & Schmidt GmbH  

Assekuranzmakler 

 
Als langjähriger Partner der Kanzlei Strunz - 

Alter und des igw Chemnitz freuen wir uns, 

Ihnen als Mandaten bei Fragen rund um den 

Versicherungsschutzes Ihres Unternehmens 

nunmehr als Kooperationspartner der Kanzlei - 

Strunz Alter exklusiv zur Verfügung zu stehen. 

 

Als Versicherungsmakler sind wir mit den 

Gegebenheiten eines Unternehmens der Woh-

nungswirtschaft sowie den erforderlichen und 

auf dem Markt erhältlichen Versicherungen 

bestens vertraut.  

 

Auf diesen Grundlagen basiert der Bericht über 

den Versicherungsschutz Ihres Unternehmens, 

den Sie von uns erstellen lassen können.  

 

Aufbauend auf den individuellen Risikoberei-

chen Ihres Unternehmens wird der erforderli-

che Versicherungsschutz benannt (SOLL). Im 

zweiten Schritt erfolgt der Abgleich mit den 

bereits bestehenden Versicherungen (IST).  

 

 

Durch diesen SOLL – IST Vergleich werden 

mögliche Lücken im Versicherungsschutz des 

Unternehmens offengelegt. Sie erhalten Hin-

weise wie und zu welchen Konditionen die 

nicht bestehenden Versicherungen zu erhalten 

sind. 

 

Die bestehenden Versicherungsverträge prüfen 

wir hinsichtlich der Aktualität der Versiche-

rungsbedingungen, der Versicherungssummen 

und der Preise.   

Die Ergebnisse tragen wir Ihnen in dem Be-

richt zum Versicherungsschutz zusammen. 

 

Unser Fachwissen steht Ihnen als Mandaten 

der Kanzlei Strunz - Alter im Rahmen Ihres 

bestehenden Beratungsvertrages zur Verfü-

gung. 

 

 
Söhnke Schmidt 

Versicherungsfachmann, Geschäftsführer 

______________________________________ 

 

In eigener Sache 
 

Achtung Verjährung droht! 
 

Wir befinden uns bereits in der zweiten Hälfte 

des Jahres 2017 und möchten auf das Problem 

der Verjährung hinweisen. 

 

Am 31.12.2017 verjähren die Forderungen 

aus rückständiger Miete des Jahres 2014 

sowie Nachforderungen aus Betriebskosten-

abrechnungen des Jahres 2013. 

 

Bitte prüfen Sie, ob diesbezüglich alle Rück-

stände bereits tituliert sind. Sofern dies nicht 

der Fall sein sollte, wollen Sie uns bitte eine 

entsprechende Forderungsaufstellung  

 

 bis zum 30. Oktober 2017 

 

zukommen lassen. 

 

Um die Verjährung zu unterbrechen, werden 

wir sodann noch vor Jahresabschluss ein ge-

richtliches Mahnverfahren einleiten. 

 

Bei dieser Gelegenheit dürfen wir nochmals an 

die kurze Verjährungsfrist von sechs Monaten 

für Forderungen aus einem beendeten Miet-

verhältnis erinnern. Diese Frist beginnt mit 

dem Tage, an dem die Herausgabe der Woh-

nung stattfand.  

 

SOLL IST  
SOLL-te 

vorhanden 

sein 

IST vor-

handen 

IST nicht 

vorhanden 
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Bei Vorliegen eines solchen Verjährungsfalls 

bitten wir vor Übergabe der Unterlagen um 

Prüfung der aktuellen Wohnanschrift des 

Schuldners. 

______________________________________ 

 

Seminarangebote 
 

Ganztagsseminare 

 

11.10.2017 – Schimmel, Feuchtigkeit und 

Fogging: Ursachen, Beseitigung und miet-

rechtliche Konsequenzen 

Frau Ute Jaroch, Herr Dr. Ernst Baumann, 

Herr Rechtsanwalt Dietmar Strunz 

 

15.11.2017 – Strategie und Taktik der Führung 

einer Wohnungseigentümerversammlung 

Frau Rechtsanwältin Noreen Walther 

 

16.11.2017 – Das neue Bauvertragsrecht – 

Überblick und Erwartungen 

Herr Rechtsanwalt Martin Alter 

 

21.11.2017 – Abwicklung des Mietverhältnis-

ses und Wohnungsübergabe 

Herr Rechtsanwalt Dietmar Strunz 

 

05.12.2017 – Tod des Mieters oder Woh-

nungseigentümers: Die rechtliche Situation 

und Handlungsoptionen des Vermieters oder 

Verwalters 

Herr Rechtsanwalt Sebastian Tempel 

Herr Rechtsanwalt Dietmar Strunz 

 

06.12.2017 – Die Stolperfallen bei der Ver-

handlung und dem Abschluss von Geschäfts-

raummietverträgen 

Frau Rechtsanwältin Noreen Walther 

 

Halbtagsseminare 

 

16.10.2017 – Grundsätze der Tätigkeit für 

Vorstände und Aufsichtsräte aus dem Genos-

senschaftsrecht 

Herr Rechtsanwalt Sebastian Tempel 

 

23.10.2017 – Der Mieter, Wohnungseigentü-

mer oder das Genossenschaftsmitglied in der 

Insolvenz 

Herr Rechtsanwalt Sebastian Tempel 

 

11.12.2017 – Die Besonderheiten der WEG-

Verwaltung bei Mehrhausanlagen und Unter-

gemeinschaften  

Herr Rechtsanwalt Dietmar Strunz 

 

 

Fachkraftfortbildungen 

 

Fachkraft Wohnungseigentumsverwaltung 

Modul 1: 17.10.2017 – 19.10.2017 

Modul 2: 07.11.2017 – 09.11.2017 

 

Fachkraft Betriebskosten und Betriebskosten-

abrechnung 

Modul 1: 13.11.2017 – 14.11.2017 

Modul 2: 27.11.2017 – 28.11.2017 

 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der 

Internetseite: www.igw-institut.de. 

______________________________________ 

 

Firmenlauf 2017 

 

 
 

Am 6. September 2017 hat ein Team unserer 

Kanzlei am Firmenlauf Chemnitz teilgenom-

men. Die 4,8 km-Strecke durch die Chemnitzer 

Innenstadt haben alle Teilnehmer gemeinsam 

mit 7600 anderen Firmenläufern in Angriff 

genommen und gut überstanden. Die Platzie-

rungen sind nicht von Bedeutung, denn im 

Mittelpunkt standen diesmal Spaß, Gesundheit 

und Unterhaltung. 
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